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In e1l der vorhegenden Arbeıt (S Galler Leutkirchen 1mM ausgehenden 15 Jahr-
hundert mıiıt dokumentierter Entstehungsgeschichte, 199—267) werden (ın alphabeti-
ccher Reihenfolge) Überlieferung und Geschichte VOo.  - Gotteshäusern aufgeführt, dıe
1mM ausgehenden Jhdt. St Gallen vehörten. Es tehlen die Kirchen, deren Exı1istenz
lediglich 1n Cod 5Sang. 370, vermerkt 1St. und ber deren Entstehung keine weıteren
Aussagen vemacht werden können. In dieser e1t vab insgesamt Kırchen, dıe ST
Gallen vehörten vgl 304_—3

Exkurse (270-276), Lısten und Verzeichnisse (277-303), Karten (304—-310), Quellen
und Lıteratur (311—-322), Abkürzungen (323—-324), OUrtsregister (326—-335) und Perso-
nenregıster (336—345) schließen dieses hervorragende Buch 1b Fur elıne Lizenziatsarbeit
elıne höchst respektable Leistung! Zum Schluss noch e1ne mehr persönlıche und trOst-
lıche) Bemerkung: Wenn 111a  H sıeht, Ww1e 1mM Miıttelalter dıe Pftarreien organısıert
und Ww1e deren Struktur siıch VO der heutigen unterscheidet, ann collten WI1r U115 nıcht
türchten mussen, WCCI1I1 die jetzıge Struktur siıch wıederum auflöst und 1n elıne LICUC und
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FSSENER (JESPRÄCHE ZU 1HEMA TAAT UN KIRCHE; BAND 45 Das Verhältnıis VOo.  -

Staat und Kıirche 1n der Orthodoxie. Herausgeber: Burkhard Kamper und Hans-
Werner Thönnes. Munster: Aschendorff 2011 278 b ISBEN 4/78-3-4072-_10563-4

Das 45 „LEssener Gespräch“, das und Marz 701 stattfand, befasste siıch mıiıt dem
Verhältnis VOo.  - Kırche und Staat 1n der Orthodoxıie. Unter dem Begrıff „Orthodoxe Kır-
chen!'  «C werden dıiejenıgen Kirchen zusammengefasst, die das Christentum 1n der VOo.  - By-
‚AINlz vepragten Form leben, Ww1e S1e sıch 1mM Ostte1l des römiıschen Reichs entwickelt und
VOo.  - dort uch die renzen des Reichs, VOozxI allem den Ostslawen hın, ub erwunden hat.

Das vorlıegende Buch enthält 1er Beiträge. Im ersten (Zum Verhältnis VO Staat und
Kirche 1n der Orthodoxıie, /-85) beschreibt erd Stricher die Beziehungen VOo.  - Ortho-
doxıe und Staat 1mM Byzantinıschen Reıich, 1n Bulgarıen, Serbien und Russland. Im Jahr
535 hat Kaıiser Justinan (527-565) das ıdeale Miteinander VO Staat und Kıirche, VOo.  -

Kaıiser und Patrıarch tormuhert. Diese Kooperatıon colle VO Harmonie (Symphonta)
bestimmt ce1N. Von der höchsten ute des Hımmaels sınd den Menschen We1 erhabene
Gottesgaben zute1l veworden: das Bischotsamt (sacerdotium) und die Kaisermacht (ım-
perium). Jenes obliegt dem Dienst den vöttlichen Dıngen, diese hat die oberste Le1-
(ung der menschlichen Angelegenheıiten inne. Der Schwachpunkt des Symphonta-Mo-
dells estand darın, A4SSs rechtliche Bestimmungen bzw. staatlıche GGarantıen), das
ımberium endete und das sacerdotium begann, vänzlıch ehlten. Dıies hatte Zur Folge,
A4SSs der Kaıiser aAllmählich zZzu cstäarkeren Partner wurde.

Durch die Christianısierung der Sud- und Ostslawen wurde Konstantinopel ZUF
Mutterkıirche der clawıschen orthodoxen Kirchen. Dıie Taute der Slawen durch Byzanz
löste eınen vewaltigen Kulturtranster AU>S, 1mM Zuge dessen uch das Modell der Sym-
Dhonia den Slawen velangte allerdings 1n jener Varıante, 1n welcher der Kaıiser me1lst
der domiıinıerende Partner W Al und dem Patriarchen eher die dienende Rolle zukam.
1453 wurde dıe Kaiserstadt Konstantinopel VOo.  - den smanen erobert. In diesem isla-
ıschen Reich behielt ber der Okumenische Patriarch cse1ne Sonderstellung. Er W Al

quası eın hoher Staatsbeamter des Sultans, der AMAFT 1n der Regel den Patriarchen C 1i-

Aannte, sıch ber 1n die inneren Angelegenheıiten der Kirche kau m einmiıschte.
Springen WI1r vyleich 1n dıe („egenwart. Nach dem Zusammenbruch des Kommunis-

111US rıngen Staat und Kırche eın Verhältnis bezüglıch ıhrer Zusammenar) e1t.
In den A0 Jahren cse1t der „Wende“ sind die inneren Schädigungen, dıe den orthodoxen
Kıirchen durch dıe kommunistischen Regierungen zugefügt worden I1, noch nıcht
verheilt. Von innerer Stabilıität (sowohl 1 Staat W1e ber uch 1n der Kırche) kann me1s-
tens keine ede Se1N. Dazu ware uch elıne echte Autarb eıtung des Handelns der Kırche
1mM Kommunı1ismus nÖötıg; elıne colche 1St. ber noch nıcht weIıt vediehen.

Hatte erd Stricker das Verhältnis VO Staat und Kırche 1n der Orthodoxıe mehr VOo.  -

auflten betrachtet, behandelt (ın eınem 7zweıten Beıitrag) Theodoar Nıkoalaou (Das Ver-
hältnıs VOo.  - Staat und Kırche AUS orthodoxer Sıcht, 125—135) dieses Verhältnıs mehr ALUS

e1ıner Innensicht. Dıie Kirchengeschichte kennt (etwas vereintacht vesagt) die folgenden
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In Teil 5 der vorliegenden Arbeit (St. Galler Leutkirchen im ausgehenden 13. Jahr-
hundert mit dokumentierter Entstehungsgeschich te, 199–267) werden (in alphabeti-
scher Reihenfolge) Überliefe rung und Geschichte von 70 Gotteshäusern aufgeführt, die 
im ausgehenden 13. Jhdt. zu St. Gallen gehörten. Es fehlen die Kir chen, deren Existenz 
lediglich in Cod. Sang. 390, p. 4 ver merkt ist und über deren Entstehung keine weiteren 
Aussagen gemacht werden können. In dieser Zeit gab es insgesamt 90 Kirchen, die zu St. 
Gallen gehörten (vgl. 304–310). 

Exkurse (270–276), Listen und Verzeichnisse (277–303), Karten (304–310), Quellen 
und Literatur (311–322), Abkürzungen (323–324), Ortsregister (326–335) und Perso-
nenregister (336–345) schließen dieses hervorragende Buch ab. Für eine Lizenzi atsarbeit 
eine höchst respektable Lei stung! – Zum Schl uss noch eine mehr persönliche (und tröst-
liche) Bemerkung: Wenn man sieh t, wie im Mittelalter die Pfarreien organisiert waren 
und wie deren Struktur sich von der heutigen unterscheidet, dann sollten wir uns nicht 
fürchten müssen, wenn die jetzige Struk tur sich wiederum aufl öst und in eine neue und 
zukünftige (vgl. Pastorale Räume) gegossen werden muss. R. Sebott S. J. 

Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche; Band 45: Das Verhältnis von 
Staat und Kirche in der Orthodoxie. Herausgeber: Burkhard Kämper und Hans-
Werner Thönnes. Münster: Aschendorff 2011. 278 S. , ISBN 978-3-402-10563-4.

Das 45. „Essener Gespräch“, das am 8. und 9. März 2010 stattfand, befasste sich mit dem 
Verhältnis von Kirche und Staat in der Orthodoxie. Unter dem Begriff „Orthodoxe Kir-
chen“ werden diejenigen Kirchen zusammengefasst, die das Christentum in der von By-
zanz geprägten Form leben, wie sie sich im Ostteil des römischen Reichs entwickelt und 
von dort auch die Grenzen des Reichs, vor allem zu den Ostslawen hin, überwunden hat. 

Das vorliegende Buch enthält vier Beiträge. Im ersten (Zum Verhältnis von Staat und 
Kirche in der Orthodoxie, 7–85) beschreibt Gerd Stricker die Beziehungen von Ortho-
doxie und Staat im Byzantinischen Reich, in Bulgarien, Serbien und Russland. Im Jahr 
535 hat Kaiser Justinian I. (527–565) das ideale Miteinander von Staat und Kirche, von 
Kaiser und Patriarch formuliert. Diese Kooperation solle von Harmonie (Symphonia) 
bestimmt sein. Von der höchsten Güte des Himmels sind den Menschen zwei erhabene 
Gottesgaben zuteil geworden: das Bischofsamt (sacerdotium) und die Kaisermacht (im-
perium). Jenes obliegt dem Dienst an den göttlichen Dingen, diese hat die oberste Lei-
tung der menschlichen Angelegenheiten inne. Der Schwachpunkt des Symphonia-Mo-
dells bestand darin, dass rechtliche Bestimmungen (bzw. staatliche Garantien), wo das 
imperium endete und das sacerdotium begann, gänzlich fehlten. Dies hatte zur Folge, 
dass der Kaiser allmählich zum stärkeren Partner wurde. 

Durch die Christianisierung der Süd- und Ostslawen wurde Konstantinopel zur 
Mutterkirche der slawischen orthodoxen Kirchen. Die Taufe der Slawen durch Byzanz 
löste einen gewaltigen Kulturtransfer aus, im Zuge dessen auch das Modell der Sym-
phonia zu den Slawen gelangte – allerdings in jener Variante, in welcher der Kaiser meist 
der dominierende Partner war und dem Patriarchen eher die dienende Rolle zukam. – 
1453 wurde die Kaiserstadt Konstantinopel von den Osmanen erobert. In diesem isla-
mischen Reich behielt aber der Ökumenische Patriarch seine Sonderstellung. Er war 
quasi ein hoher Staatsbeamter des Sultans, der zwar in der Regel den Patriarchen er-
nannte, sich aber in die inneren Angelegenheiten der Kirche kaum einmischte. 

Springen wir gleich in die Gegenwart. Nach dem Zusammenbruch des Kommunis-
mus ringen Staat und Kirche um ein neues Verhältnis bezüglich ihrer Zusammenarbeit. 
In den 20 Jahren seit der „Wende“ sind die inneren Schädigungen, die den orthodoxen 
Kirchen durch die kommunistischen Regierungen zugefügt worden waren, noch nicht 
verheilt. Von innerer Stabilität (sowohl im Staat wie aber auch in der Kirche) kann meis-
tens keine Rede sein. Dazu wäre auch eine echte Aufarbeitung des Handelns der Kirche 
im Kommunismus nötig; eine solche ist aber noch nicht weit gediehen.  

Hatte Gerd Stricker das Verhältnis von Staat und Kirche in der Orthodoxie mehr von 
außen betrachtet, so behandelt (in einem zweiten Beitrag) Theodor Nikolaou (Das Ver-
hältnis von Staat und Kirche aus orthodoxer Sicht, 125–135) dieses Verhältnis mehr aus 
einer Innensicht. Die Kirchengeschichte kennt (etwas vereinfacht gesagt) die folgenden 
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1er Gestaltungsmöglichkeiten des Verhältnisses zwıischen Kırche und Staat: Herr-
cchaft der Kırche ber den Staat; Herrschaft des Staates ber die Kırche (Cäsaropap1s-
111U5 der Staatskırchentum); Symphonie b7zw. Synallelıe (friedliches Mıteinander);
TIrennung VO Staat und Kırche. Das Prinzıp der Symphonie (Synallelıe) 1St. das Modell,
nach dem die Orthodoxe Kırche ıhr Verhältnıs ZU. Staat definieren sucht. Dieses
Modell veht VOo.  - der Selbstständigkeıt kırchlicher und polıtischer Gewalt AaUS Das Z611-
trale Thema hıerbeli 1St. die Frage, Ww1e diese beiden UOrganısmen zusammenleben können,
hne A4SSs der elıne der der andere cse1ne Selbstständigkeıt aufgeben musste. Dıies macht
erforderlıich, A4SSs Staat und Kırche siıch verständıgen, zumal das 1e] beider der Dienst
den Menschen 1St. „Die Kırche zaählt ALUS orthodoxer Sıcht den Grundpfeilern e1nes
Staates. Mıt ıhren Wertevorstellungen macht S1e OZUSAHCIL seıinen inneren LO2OS, den
1nnn und Grund des vesellschaftlichen Lebens AU}  n In diesem Sınne hat die Kırche dıe
besondere Aufgabe, den VOo.  - alters her überlieferten rechten Glauben dıe Orthodoxıe)
unvertälscht bewahren und adurch dem Menschen das eschatologische Haeıl VC1I-

künden und vermuitteln. Den Rahmen hıerfür 1efert besten das Ideal der Synallelıe,
das heifit eın veregeltes und posıtıves Verhältnıs zwıschen Staat und Kırche 137)

In eınem drıtten Beitrag stellt Konstantın Kostiuk die „Sozialdoktrin der Russischen
Orthodoxen Kirche: Entwicklungen 1mM väl Jahrhundert“ 139-1 47) VO August 7000
dar. Dıie Grundlage der csoz1alen Konzeption der RO  r VO 7000 1St. die Weiterentwick-
lung der Tradıtion des csoz1alen Dienstes der Orthodoxen Kirche. In Byzanz cah die
Kırche den Kaıiser als „Bischof für das Aufßere“ . S1e delegierte die Funktion des SO71-
len und diakonıischen Dienstes den Karser. Der Kaıiser und der Staat übernahmen die
Rolle des csoz1alen Diakons der Kirche. Dieses Modell valt für Russland weıter. Daraus
folgte die russıische Interpretation der Symphonielehre, der vemäfß die Kirche elıne reın
veistliche (d VOozxI allem lıturgische) Aufgabe hat, der Staat dagegen elıne reın „diako-
nale  «C soz1alkorp Oratıve). Dıie Sozlalkonzeption Vo 7000 siıgnalısıert 11U. das nde
der Teilung der Verantwortlichkeit zwıschen Staat und Kirche. Dıie Kıirche welst VOo.  -

11U. die Diakonie nıcht mehr dem Staat Se1t der polıtischen Wende VOo.  - 1990/1 4‘l
reagıert die RO  r aut alle aktuellen Ereignisse. SO wırd die Whirtschaftskrise AL
sprochen. Dıie Atom-U-Boote werden VO der Kirche A JIIL. Landesweit wırd
der Religionsunterricht 1n der Öffentlichen Schule eingeführt. Es oibt heute A0 orthod-
(JAXAC Zeıitschriften, cechs Radıo- und WEel1 Fernsehsender.

W ıe csteht W mıt den Menschenrechten 1n der ROK? Darauf veht der Vortrag VOo.  -

$tO Luchterhandt (Menschenrechte, Religionsfreiheit und Orthodoxıie, 175-211) e11M.
Dıie RO  r hat als und bislang einNnZ1—XE Lokalkirche der Orthodoxie iıhre Stand-
punkte den Problemen der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Religi0ns-
treiheıt 1n othiziellen Grundsatzerklärungen festgelegt, und AMAFT 1n der „Sozialdoktrin“
VOo.  - 7000 und 1n der „Menschenrechtsdektrin“ VOo.  - 2005 Dıie RO  r oibt darın Äntwort
auf dıe folgenden rel Fragen: Wiıderspricht die Anerkennung der Normen der caku-
laren Konzeption der Menschenrechte dem Plan, den Ott mıiıt dem Menschen verfolgt?

In welchem Grade ermöglıchen die (säkularen) Menschenrechte dem Christen, 1n
Übereinstimmung mıiıt selınem Glauben leben? KoOonnen die cäkularen Menschen-
rechte unıverselle Geltung haben? Ntwort: Dıie RO  r nımmt das Juristische Konzept
der Menschenrechte nıcht wiıirklich pOosıI1tıv auf. Vielmehr nımmt S1e dessen cäkularen
Charakter als ernNnstie Herausforderung und Gefährdung, Ja, als Bedrohung ıhres relig1-
sen Wahrheitsanspruches wahr. Theologisch betrachtet kennt die RO  r letztlich 1LL1UI

Menschenpflichten VOozr! Gott, die siıch 1n Pflichten gegenüber dem Mitmenschen und
dem olk fortsetzen, ann ber uch dıe Form VOo.  - Rechten und Ansprüchen annehmen
können. Dıie Menschenrechtsdoktrin kann folglich der Verkündigung VO cäkularen
Menschenrechten LLUI wen1g abgewinnen, 1e] dagegen ıhren Beschränkungsvorbehal-
ten. Dıie ofhizielle Haltung der RO  r 99- den säkularen] Menschenrechten 1St. Vo

rückhaltender Vorsicht bıs Ablehnung bestimmt, die siıch 1n Teıllen des Klerus und des
Kirchenvolkes bıs ZUF Feindschaft steigert“ 217)

Ic habe den vorliegenden Band 45 der „Kssener Gespräche“ mıiıt yroßem Interesse
velesen, VOozxI allem uch deshalb, weıl 1mM (egensatz Westeuropa 1mM (Isten Kuropas
das Christentum e1ne ylücklichere Zukunftft haben scheınt. SEBOTT 5. ]
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vier Gestaltungsmöglichkeiten des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat: 1. Herr-
schaft der Kirche über den Staat; 2. Herrschaft des Staates über die Kirche (Cäsaropapis-
mus oder Staatskirchentum); 3. Symphonie bzw. Synallelie (friedliches Miteinander); 4. 
Trennung von Staat und Kirche. – Das Prinzip der Symphonie (Synallelie) ist das Modell, 
nach dem die Orthodoxe Kirche ihr Verhältnis zum Staat zu defi nieren sucht. Dieses 
Modell geht von der Selbstständigkeit kirchlicher und politischer Gewalt aus. Das zen-
trale Thema hierbei ist die Frage, wie diese beiden Organismen zusammenleben können, 
ohne dass der eine oder der andere seine Selbstständigkeit aufgeben müsste. Dies macht 
erforderlich, dass Staat und Kirche sich verständigen, zumal das Ziel beider der Dienst an 
den Menschen ist. „Die Kirche zählt aus orthodoxer Sicht zu den Grundpfeilern eines 
Staates. Mit ihren Wertevorstellungen macht sie sozusagen seinen inneren Logos, den 
Sinn und Grund des gesellschaftlichen Lebens aus. In diesem Sinne hat die Kirche die 
besondere Aufgabe, den von alters her überlieferten rechten Glauben (die Orthodoxie) 
unverfälscht zu bewahren und dadurch dem Menschen das eschatologische Heil zu ver-
künden und zu vermitteln. Den Rahmen hierfür liefert am besten das Ideal der Synallelie, 
das heißt ein geregeltes und positives Verhältnis zwischen Staat und Kirche“ (137). 

In einem dritten Beitrag stellt Konstantin Kostjuk die „Sozialdoktrin der Russischen 
Orthodoxen Kirche: Entwicklungen im 21. Jahrhundert“ (139–147) vom August 2000 
dar. Die Grundlage der sozialen Konzeption der ROK von 2000 ist die Weiterentwick-
lung der Tradition des sozialen Dienstes der Orthodoxen Kirche. In Byzanz sah die 
Kirche den Kaiser als „Bischof für das Äußere“ an; sie delegierte die Funktion des sozi-
alen und diakonischen Dienstes an den Kaiser. Der Kaiser und der Staat übernahmen die 
Rolle des sozialen Diakons der Kirche. Dieses Modell galt für Russland weiter. Daraus 
folgte die russische Interpretation der Symphonielehre, der gemäß die Kirche eine rein 
geistliche (d. h. vor allem liturgische) Aufgabe hat, der Staat dagegen eine rein „diako-
nale“ (d. h. sozialkorporative). Die Sozialkonzeption von 2000 signalisiert nun das Ende 
der Teilung der Verantwortlichkeit zwischen Staat und Kirche. Die Kirche weist von 
nun an die Diakonie nicht mehr dem Staat zu. Seit der politischen Wende von 1990/1991 
reagiert die ROK auf alle aktuellen Ereignisse. So wird z. B. die Wirtschaftskrise ange-
sprochen. Die Atom-U-Boote werden von der Kirche gesegnet u. a. m. Landesweit wird 
der Religionsunterricht in der öffentlichen Schule eingeführt. Es gibt heute 20 orthod-
oxe Zeitschriften, sechs Radio- und zwei Fernsehsender. 

Wie steht es mit den Menschenrechten in der ROK? Darauf geht der Vortrag von 
Otto Luchterhandt (Menschenrechte, Religionsfreiheit und Orthodoxie, 175–211) ein. 
Die ROK hat als erste und bislang einzige Lokalkirche der Orthodoxie ihre Stand-
punkte zu den Problemen der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Religions-
freiheit in offi ziellen Grundsatzerklärungen festgelegt, und zwar in der „Sozialdoktrin“ 
von 2000 und in der „Menschenrechtsdoktrin“ von 2008. Die ROK gibt darin Antwort 
auf die folgenden drei Fragen: 1. Widerspricht die Anerkennung der Normen der säku-
laren Konzeption der Menschenrechte dem Plan, den Gott mit dem Menschen verfolgt? 
2. In welchem Grade ermöglichen es die (säkularen) Menschenrechte dem Christen, in 
Übereinstimmung mit seinem Glauben zu leben? 3. Können die säkularen Menschen-
rechte universelle Geltung haben? – Antwort: Die ROK nimmt das juristische Konzept 
der Menschenrechte nicht wirklich positiv auf. Vielmehr nimmt sie dessen säkularen 
Charakter als ernste Herausforderung und Gefährdung, ja, als Bedrohung ihres religi-
ösen Wahrheitsanspruches wahr. Theologisch betrachtet kennt die ROK letztlich nur 
Menschenpfl ichten vor Gott, die sich in Pfl ichten gegenüber dem Mitmenschen und 
dem Volk fortsetzen, dann aber auch die Form von Rechten und Ansprüchen annehmen 
können. Die Menschenrechtsdoktrin kann folglich der Verkündigung von säkularen 
Menschenrechten nur wenig abgewinnen, viel dagegen ihren Beschränkungsvorbehal-
ten. Die offi zielle Haltung der ROK „zu den [säkularen] Menschenrechten ist von zu-
rückhaltender Vorsicht bis Ablehnung bestimmt, die sich in Teilen des Klerus und des 
Kirchenvolkes bis zur Feindschaft steigert“ (217). 

Ich habe den vorliegenden Band 45 der „Essener Gespräche“ mit großem Interesse 
gelesen, vor allem auch deshalb, weil im Gegensatz zu Westeuropa im Osten Europas 
das Christentum eine glücklichere Zukunft zu haben scheint.  R. Sebott S. J. 


